
* Beleg-Nr.

2010-0801 KVZ (07) Haushalts - Jahr     

Rechtsträger Nr. 1209 -

Rechtsträger-Name

Kontierung (kaufmännisch)

€

Betrag in Worten

Empfänger Vorname Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Aufwandsentschädigung € Fahrgeld
gilt als steuerfr. Aufwandsentsch! €

Art der Tätigkeit

Zeitraum

BLZ Konto Nr.

Bank

BetragSachkonto Kostenstelle

Unterschrift  Zahlungsempfänger/In

Kopie dieser Anordnung an die / den Empfänger/in aushändigen!

A U S Z A H L U N G S - ANORDNUNG

Überweisung steuerfreie Aufwandsentschädigung
gemäß § 3 Nr. 26 EStG / Höchstgrenze:      2.100,- €

RT-Nr. ergänzen

Ort, Datum

Erläuterung: Nach § 3 Nr. 26 EStG werden Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, 
Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der 
nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen
im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts […] oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 

Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der 

Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 2.100 Euro im Jahr (Tätigkeiten bei mehreren Einrichtungen werden zusammengerechnet 

= insgesamt nur 2.100,00 Euro pro Jahr).

Hinweis: Dem/Der Obengenannten ist bekannt, dass vorsätzlich gemachte unrichtige oder unvollständige Angaben den Straftatbestand der 

Steuer- bzw. der Sozialversicherungsbeitragshinterziehung erfüllen. Auf Verlangen des zuständigen Finanzamtes wird diesem diese 

Erklärung vom  Kirchlichen Verwaltungszentrum vorgelegt.

€

Datum Datum 

sachlich & rechnerisch richtig

Mit seiner/ihrer Unterschrift erklärt der Empfänger/die Empfängerin, dass er/sie: keine weitere nebenberufliche Tätigkeit ausübt bzw. im 

gleichen Zeitraum ausgeübt hat, für die er/sie eine steuerfreie Aufwandsentschädigung erhält/erhalten hat, deren Folge es ist/sein wird, 

dass die jährliche Höchstgrenze von € 2.100,00 überschritten ist/sein wird. 

Anordnungsbefugte/r


